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Betäubungsmittel: Schnelltest

Die allein auf das positive Ergebnis eines Schnelltests gestützte Annahme, bei dem

sichergestellten Stoff handele es sich um Betäubungsmittel. ist rechtsfehlerhaft,

wen1. nr.c!!!n den Urteilsgründen dargelegt wird, dass es sich bei beim angewendeten

Sch_nelltestum ein wissenschaftlich abgesichertes und zuverlässiges Standardtest-

verfahren handelt.
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